
Informationen zu KNX für EIB-Hersteller

Ergeben sich Änderungen für die Zertifizierung der Produkte?

Produkte können bereits jetzt zur Zertifizierung bei der Konnex Association angemeldet 

werden. Die Bedingungen für die Zertifizierung und deren Ablauf haben sich nicht geändert.

Müssen bereits produzierte und am Lager befindliche EIB-Geräte umgelabelt werden?

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht es erst bei Neuentwicklungen, Änderungen

von Geräten oder Nachdruck von Unterlagen Sinn, das KNX-Logo einzusetzen. 

Das EIB-Logo bleibt in jedem Fall erhalten. Von der Konnex Association und der EIBA wird

empfohlen, bei EIB-Geräten der „Doppellogo“-Strategie zu folgen: Beide Warenzeichen,

KNX und EIB, werden auf EIB-Geräten gleichzeitig angebracht.

Wie lange wird es das EIB-Logo noch auf EIB-Produkten geben? 

Die Konnex Association schützt auch das Warenzeichen EIB. Die Anbieter von EIB-Pro-

dukten können selbst entscheiden, wie lange sie das EIB-Logo auf Produkten beibehalten.

Ergeben sich Änderungen bei der Deutschen EIBA?

Der ZVEI nimmt auch weiterhin die Interessen der deutschen Mitgliedsunternehmen wahr.

Entsprechend der erweiterten Abdeckung der Gewerke durch die Konnex Association

berücksichtigt dies der ZVEI auch in der Bezeichnung seiner Fachabteilung: Die Fachab-

teilung Elektrische Gebäudesystemtechnik heißt jetzt schon Fachabteilung Haus- und

Gebäudesystemtechnik.


